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§ 5 NO VN Verfahrenshilfe

NO VN - NO Vergabe-Nachprifungsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 10.07.2019

(1) Ein Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe ist nur fur die Einbringung eines Feststellungsantrages zulassig. Der
Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe ist unmittelbar beim Landesverwaltungsgericht einzubringen. Dem Antrag
sind jene Unterlagen beizulegen, aus denen hervorgeht, dass die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder
Rechtsverteidigung nicht offenbar mutwillig oder aussichtslos ist. Der Antrag kann ab Beginn der in§& 11 Abs. 4
festgelegten Frist fir die Geltendmachung der betreffenden Rechtswidrigkeit gestellt werden.

(2) &8 8a Abs. 7 erster Satz Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz, BGBI. | Nr. 33/2013 in der FassungBGBI. |
Nr. 138/2017, gilt mit der MaRgabe, dass die Frist fur die Einbringung eines Feststellungsantrages mit dem Zeitpunkt zu
laufen beginnt, in dem der Beschluss Uber die Bestellung des Rechtsanwaltes zum Vertreter und die fur die Erfillung
seiner Aufgaben im gerichtlichen Verfahren erforderlichen Unterlagen diesem zugestellt sind.

(3) 8 12 Abs. 5 ist sinngemal auf den Antrag auf Bewilligung der Verfahrenshilfe anzuwenden.

In Kraft seit 09.07.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/noe_vn/paragraf/11
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2013/33
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2017/138
https://www.jusline.at/gesetz/noe_vn/paragraf/12
file:///

	§ 5 NÖ VN Verfahrenshilfe
	NÖ VN - NÖ Vergabe-Nachprüfungsgesetz


